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1. Zweck 
Dieser Leitfaden soll die Zusammenarbeit zwischen der Jäger Gummi und Kunststoff GmbH und ihren Liefe-
ranten bei Erstbemusterungen optimieren. Er beschreibt die Richtlinien und allgemeinen Abläufe, um Fehler-
quellen während der Bemusterungsphase und der Serienproduktion vorzubeugen. Der Leitfaden ist für alle 
Lieferanten verbindlich, die Waren an die Jäger Gummi und Kunststoff GmbH liefern. 
 

2. Begriffe und Abkürzungen 
 Erstmuster sind Produkte, die unter Serienbedingungen gefertigt und geprüft 

 wurden (Serienstandort, Maschinen, Anlagen, Betriebs- und Prüfmittel)
 Nester/Kaliber/Kavitäten sind gleich zu behandeln; hier wird von Kavitäten gesprochen 
 Jäger Gummi und Kunststoff GmbH: JGK 

3. Ablauf 
Grundsätzlich muss jeder Lieferant sich vor der ersten Lieferung an JGK von der Qualität seiner hergestellten 
oder zugekauften Ware überzeugen. Dies entspricht den Anforderungen gemäß ISO 9001, Abschnitt 8.2.3.1. 
Der Lieferant muss mindestens interne Aufzeichnungen führen, die belegen, dass die Anforderungen von JGK 
eingehalten werden. Bei Aufforderung seitens JGK zur Übermittlung eines Erstmusterprüfberichts muss der 
Lieferant diesen gemäß den vereinbarten Anforderungen übermitteln.

Auslöser einer Bemusterung  Neuteilbestellung  Änderung am Produkt/Rohmaterial  Änderung am Produktionsprozess  Zeichnungsänderung  Änderung an Formen und Werkzeugen Änderung in der Lieferkette  Produktionsverlagerung Geänderte Prüfmethoden

Nach Vereinbarung gilt zusätzlich  Requalifikation  Aussetzen der Fertigung länger als 12 Monate

Mindestanforderungen an Erstmusterberichte  Deckblatt  Maßbericht Gestempelte Zeichnung mit allen Merkmalen/Zeichnungsforderungen Materialdatenblatt Prüfplan bei besonderen Merkmalen  Reach/Rohs-Bestätigung
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Beispiel eines Erstmusterprüfberichts 
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Beispiel eines Erstmusterprüfberichts 
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Beispiel eines Erstmusterprüfberichts 
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Durchführung einer Bemusterung an JGK:  
Der Lieferant muss geeignete und kalibrierte Prüfmittel für das Erfassen aller in der Zeichnung aufgeführten 
Maße (außer Hilfsmaße (Klammermaße)) verwenden und im Messprotokoll des Erstmusterprüfberichts auf-
führen und bewerten (inkl. Kennzeichnung mit Tropfenstempel in der Zeichnung). Alle weiteren Zeichnungs-
forderungen, z.B. Gewicht, Werkstoffe, Texte, Toleranz-Normen, allgemeine Normen usw., sind ebenfalls im 
Messprotokoll zu bewerten und in der Zeichnung zu markieren (Kennzeichnung mit Tropfenstempel). 

Merkmale, die der Lieferant nicht selbst prüfen kann, müssen auch im Maßbericht erkennbar sein und eben-
so  auf der Zeichnung gestempelt werden. Hier muss der Lieferant eine eindeutige Bewertung abgeben, z.B. 
keine Messmöglichkeit. 
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Sollte dieses Maß für JGK relevant sein, so kann JGK in Absprache mit dem Lieferanten eine externe Vermes-
sung beauftragen; die Kosten hierfür übernimmt der Lieferant. Bei externer Vermessung muss sichergestellt 
sein, dass das Prüfmittel für die Vermessung geeignet ist.

Sollten auf der Zeichnung besondere Merkmale (z.B. Prüfmaße mit einem Stadionsymbol) enthalten sein, so 
ist bei der Bemusterung des Lieferanten der Prüfplan für die Serienüberwachung dieser besonderen Merk-
male vorzulegen.

Bei abweichenden Ist-Maßen zu Soll-Maßen ist dies klar im EMPB zu kennzeichnen und vorab an JGK zu über-
mitteln.

Die vermessenen Erstmuster sind mit Bezug zu den Messergebnissen im Erstmusterprüfbericht zu kenn-
zeichnen; des Weiteren müssen mindestens 2 Schuss pro Kaliber / 2 Bauteile je anderem Herstellungsverfah-
ren als Erstmuster angeliefert werden. Es muss mindestens 1 Schuss / 1 Bauteil komplett vermessen werden. 
Eine anderslautende Vorgehensweise ist im Vorfeld abzusprechen.

Weiterführende Bemusterungen:  
Hierzu zählen die Bemusterungen nach Standards des VDA (VDA Band 2 PPF - Produktionsprozess- und 
Produktfreigabe) oder der AIAG (PPAP - Produktionsteil-Freigabeverfahren). Diese sind im Einzelfall zwischen 
Lieferanten und JGK im Vorfeld abzustimmen.

Für PPF gilt: Es muss zwischen dem Lieferanten und JGK ein Abstimmungsgespräch (dies findet nach Erst-
musterbestellung statt) geführt werden. Hier werden alle benötigten Dokumente durchgesprochen und es 
wird als Abschluss des Gesprächs ein Formblatt an den Lieferanten zur Unterschrift gesendet. Hier bestätigt 
der Lieferant Einhaltung des abgestimmten PPF-Verfahrens.
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Übersicht PPF-Forderungen:
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Für PPAP gilt: Bei Erstmusterbestellung seitens JGK wird die benötigte Vorlagestufe dem Lieferanten mit-
geteilt. Sollte der Lieferant hierzu Abweichungen haben, ist dies unverzüglich JGK mitzuteilen.

Übersicht PPAP-Forderungen:

 

S =  Die Organisation muss dem Kunden vorlegen und eine Kopie der Schriftstücke sind
 bei der Organisation an geeigneten Orten aufzubewahren. 
R =  Bei der Organisation an geeigneten Orten aufzubewahren und bei Nachfragen des Kunden verfügbar.
* =  Bei der Organisation an geeigneten Orten aufzubewahren und auf Wunsch dem Kunden vorzulegen.
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4. Freigabe von Bemusterungen  
Sobald von JGK ein Erstmusterprüfbericht oder PPF/PPAP gefordert ist, darf der Lieferant erst nach Frei-
gabe des Berichts weitere Mengen an JGK liefern. Die Freigabe des Berichts erfolgt auf dem Deckblatt des 
Lieferanten und wird ihm entsprechend zugestellt. Die Freigaben gelten unbegrenzt, sofern keine  weiterge-
hende Vereinbarungen getroffen wurden. Sollte eine Ablehnung des EMPBs aufgrund Verschulden des Liefe-
ranten erfolgen, so ist JGK ein Terminplan zur erneuten kostenfreien Bemusterung innerhalb von 5 Arbeits-
tagen vorzulegen. Bei Erteilung einer Freigabe mit Auflagen gilt auch hier, dass JGK ein Terminplan innerhalb 
von 5 Arbeitstagen vorzulegen ist, in dem der Abgabetermin der Neubemusterung hervorgeht.
 
Ausnahmeregelung: Abweichend von dieser Anforderung können andere Vorgehensweisen vereinbart wer-
den. Diese bedürfen aber grundsätzlich der Schriftform und sind ohne vorherige Abstimmung mit JGK nicht 
zulässig.
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